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Erarbeitet durch: Walter, Nicole  gez. N. Walter                05.08.24  

Erforderliche 
Mitzeichnungen: 

3 Stadtentwicklung, Bauen, 
Umwelt 
3.2 Hoch- und Tiefbau, 
Gebäudemanagement  

 
 
 
gez. S. Zander               05.08.24 

 

Verantwortlicher 
Fachbereich: 

1 Finanzen, Bildung, Jugend und 
Sport, stellv. Oberbürgermeisterin  

 
gez. Frommert               05/08/24 

 

 
Oberbürgermeister Frank Ruch gez. F. Ruch                  5.8.24  

 

 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg beschließt die Bereitstellung der überplanmäßigen 
Auszahlungen für die Buchungsstelle 5.4.1.101/3040.785200 – Gemeindestraßen/ Ausbau 
Steinweg in Höhe von 274.000,00 €. Die Deckung erfolgt aus den Buchungsstellen 
5.4.1.101/3040.681100 – Gemeindestraßen/ Zuweisung des Landes (Fördermittel) in Höhe von 
72.000,00 €, 5.4.1.101/3040.681300 – Gemeindestraßen/ Baukostenzuschuss ZVO – in Höhe 
von 148.500,00 € und 5.4.1.101/3051.785200 – Gemeindestraßen/ Erschließung GI Quarmbeck 
– in Höhe von 53.500,00 €. 
 
 
 

 Beschlussvorlage  

Vorlage Nr.: BV-StRQ/064/24 

öffentlich 

Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen für die Buchungsstelle 
5.4.1.101/3040.785200 - Gemeindestraßen/ Sanierung Steinweg - in Höhe 
von 274.000,00 € 

Erstellungsdatum: 05.08.2024   

  

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 

 

14.08.2024 Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg Vorberatung 
29.08.2024 Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg Entscheidung 

 



Sachverhalt: 
 
Das Vorhaben " Grundhafter Ausbau Steinweg" wurde entsprechend der Kostenberechnung, 
welche wiederum vorher durch den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagemet Sachsen-
Anhalt ( LB BLSA) auf Grund seiner Gesamtkostenberechnung für alle 3 Bauabschnitte einer 
Kostenaner-kennungsprüfung unterzogen wurde, öffentlich ausgeschrieben. Die Kosten aus der 
Kostenberechnung, die der verwaltungsinternen Freigabe der öffentlichen Ausschreibung zu 
Grunde gelegt waren, ergaben im Wettbewerb der Ausschreibung eine Differenz.  
Im Ergebnis der Submission liegen die Gesamtaufwendungen für die Umsetzung dieser 
Maßnahme ca. 274.000 € über dem Kostenanerkennungsbescheid.   
 
Das Vorhaben wird im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau - Programmbereich 
Aufwertung in der Gesamtmaßnahme " Altstadtgebiet" gefördert und muss bis zum Ende 2025 
zwingend umgesetzt werden. 
Um das Vorhaben trotz gestiegener Baupreise umsetzen zu können, muss die 
Gesamtfinanzierung gesicht sein.   
 
Die Finanzierung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar: 
 
 Buchungsstelle Betrag 
Gesamtkosten 1. BA 5.4.1.101/3040.785200 2.157.100,00 € 
Förderung Stadtumbau Ost (2/3 Förderung) 5.4.1.101/3040.681100 1.202.000,00 € 
Förderung Lebendige Zentren (4/5 Förderung) 5.4.1.101/3040.681100 72.000,00 € 
Baukostenzuschüsse Zweckverband Ostharz 5.4.1.101/3040.681300 148.500,00 € 
Eigenmittel     734.600,00 € 

 
Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurden in den Vorjahren bereits Mittel für die Maßnahme 
Ausbau Steinweg eingeplant, so dass aktuell Gesamtkosten in Höhe von 1.883.060 € zur 
Verfügung standen. Hiervon wurden bereits in den Jahren ab 2021 bis 2023 77.010,85 € 
verausgabt, so dass im Haushaltsjahr 2024 noch 1.806.049,15 € zur Verfügung standen, 
insgesamt 274.000 € weniger. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

☒ Ja  ☐ Nein  

Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr 
 

☒ Ja  ☐ Nein 

 

Pflichtaufgaben  ☒

freiwillige Aufgaben ☐

 ☐ Ergebnisplan 

 
BUst  

 
EUR  

☒ Finanzplan 

 
BUst 5.4.1.101/3040.785200  
 
EUR 503.000,00 (Ansatz 2024 
EUR 1.303.049,15 (Ermächtigungen VJ)  

Gesamtkosten  
der Maßnahmen 
(Anschaffungs-/ 
Herstellungskosten) 
 
EUR 2.157.100,00 

Jährliche  
Folgekosten/ 
Folgelasten 

  ☐ 

keine 
EUR n.b. 

Gesamtfinanzierung 
 
Eigenanteil  
 
 
EUR 734.600,00 

Gesamtfinanzierung 
 
Erträge/Einzahlungen 
(Zuschüsse, Beiträge etc.) 
 
EUR 1.422.500,00 

Verpflichtungs-
ermächtigungen 
 

☐ Ja  ☒ Nein 

 
 

 
Jahr  
EUR 
 
Jahr 
EUR 
 
Jahr 
EUR 
 

Folgejahre  
Jahr 
EUR 
 
Jahr 
EUR 
 
Jahr  
EUR 

 


